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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Der Nationalrat lehnte es zum zweiten Mal und damit endgültig ab, auf die vom
Ständerat 1988 beschlossene und 1990 nochmals bestätigte Streichung der
Bestimmungen über Kleinkredite im Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG)
einzutreten. Der Initiant Schönenberger (cvp, SG) hatte seinen Antrag damit begründet,
dass nach der Ablehnung des Kleinkreditgesetzes durch das Parlament auch die
Bestimmungen über Konsumkredite im UWG gestrichen werden müssten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.1990
HANS HIRTER

Seit 1985 besteht im Rahmen der EG eine Richtlinie über eine einheitliche
Produktehaftpflicht. Diese schreibt vor, dass ein Produzent auch dann für Schäden,
welche Konsumenten durch ein fehlerhaftes Produkt erleiden, haftet, wenn ihn kein
Verschulden trifft. Der Nationalrat überwies auf Antrag seiner vorberatenden
Kommission eine aus dem Jahre 1989 stammende parlamentarische Initiative Neukomm
(sp, BE) für die Einführung einer verschuldensunabhängigen Produktehaftung. Zwar
hatte der Bundesrat bereits 1988 eine Expertenkommission für die Totalrevision des
Haftpflichtrechts eingesetzt; diese konnte aber ihre Studien noch nicht abschliessen.
Nach Ansicht der Nationalratskommission ist die Einführung einer Produktehaftpflicht
jedoch derart dringlich, dass sie, wenn möglich in enger Zusammenarbeit mit der
Verwaltung, prioritär behandelt werden soll. Gegen Jahresende setzte das EJPD eine
Expertenkommission ein, welche Vorschläge für die Ausgestaltung dieser neuen
Haftpflichtregel erarbeiten soll. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich mit der 1988 eingereichten parlamentarischen Initiative
Neukomm (sp, BE) für die Schaffung eines eigentlichen Touristenrechts. Dieses soll das
Betreiben von Reisebüros gesetzlich regeln und die Rechtsstellung der Touristen als
Vertragspartner verbessern. Im Juni 1990 hatte die EG eine neue Richtlinie über
Pauschalreisen verabschiedet, welche von den EG-Staaten bis Ende 1992 ins nationale
Recht zu integrieren ist, und die als Teil der flankierenden Massnahmen im Bereich
Konsumentenschutz auch im EWR sofort Gültigkeit haben wird. Der Schweizerische
Reisebüro-Verband, dem zwar nur ein Drittel der Reiseveranstalter angeschlossen sind,
der aber rund 80% des Branchenumsatzes erzielt, hatte sich bereit erklärt, diese
Richtlinie freiwillig einzuführen. Trotz dieser neuen Situation übernahm der Rat die
Argumentation der Kommissionsmehrheit aus dem Jahre 1988. Er überwies ein
Kommissionspostulat, das den Bundesrat auffordert, die Rechtsentwicklung in der EG
zu verfolgen und gegebenenfalls Antrag auf eine Angleichung schweizerischer
Vorschriften vorzuschlagen. Die parlamentarische Initiative Neukomm und eine
ähnliche Motion der Kommissionsminderheit für einen verbindlichen Auftrag zur
Anpassung lehnte er diskussionslos ab
. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.1991
HANS HIRTER

Ebenfalls im Rahmen der Eurolex wurde der Einführung einer
verschuldensunabhängigen Produktehaftpflicht für Hersteller zugestimmt, wie sie
bereits im Vorjahr der Nationalrat mit der fast einstimmigen Überweisung einer
parlamentarischen Initiative Neukomm (sp, BE) in die Wege geleitet hatte. Anträge der
Linken und der Grünen, welche über die vom EG-Recht her geforderten Vorschriften
hinausgehen und die verschuldensunabhängige Produktehaftpflicht auch auf
gentechnisch veränderte resp. nach Hors-sol-Methoden produzierte
landwirtschaftliche Erzeugnisse ausdehnen wollten, konnten sich, nicht durchsetzen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.1992
HANS HIRTER
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Das 1995 im Rahmen des Swisslex-Pakets in Kraft gesetzte Konsumkreditgesetz
beschränkt sich auf eine generelle Regelung und schreibt insbesondere die
Informationspflichten vor. Das Parlament hatte bereits früher klar gemacht, dass es
eine strengere Missbrauchsverhütung wünscht. So hatte es 1994 eine Standesinitiative
des Kantons Solothurn für ein restriktiveres Konsumkreditgesetz überwiesen und
damit den Bundesrat mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage beauftragt.
Die im Solothurner Vorstoss enthaltene Forderung nach einer Maximallaufzeit von 24
Monaten und einem zulässigen Höchstzins von 15% war 1995 in Form einer
parlamentarischen Initiative Goll (frap, ZH) erneut eingereicht worden. Die
vorberatende Kommission machte bei der Behandlung durch den Nationalrat vergeblich
darauf aufmerksam, dass der Bundesrat noch im Jahresverlauf einen Vorentwurf in die
Vernehmlassung geben wolle und diese Initiative deshalb überflüssig sei. Eine vor allem
aus Vertretern der SP und der CVP gebildete Mehrheit beschloss, dieser Initiative Folge
zu geben, um damit dem Bundesrat zu zeigen, dass das Anliegen wirklich dringlich sei.
Eine parlamentarische Initiative Keller (sd, BL) für ein Verbot der Werbung für
Kleinkredite lehnte der Nationalrat hingegen mit 93:89 knapp ab. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

Zu Jahresbeginn erinnerte die WAK des Nationalrats Bundesrat Koller in einem Brief an
sein im Vorjahr anlässlich der Überweisung der parlamentarischen Initiative Goll (sp, ZH)
abgegebenes Versprechen, den Vorentwurf für eine Revision des Kleinkreditgesetzes
noch vor Ende 1996 vorzulegen und forderte ihn auf, vorwärts zu machen. Im Juli
verlieh sie ihrer Forderung Nachdruck, indem sie eine Unterkommission mit der
Ausarbeitung eines eigenen Gesetzesentwurfs beauftragte. Im Spätherbst gab der
Bundesrat dann einen Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dieser sieht ein
siebentägiges Rücktrittsrecht für den Kreditnehmer vor. Für den Kreditgeber bringt es
die Verpflichtung, zu überprüfen, ob der Klient von seinem nichtpfändbaren
Einkommen her in der Lage wäre, den Kredit innerhalb von zwei Jahren
zurückzubezahlen, unabhängig davon, ob der Vertrag eine längere Laufzeit aufweist. Auf
die Festlegung eines Höchstzinssatzes im Gesetz verzichtet der Entwurf, hingegen
erteilt er der Regierung die Kompetenz, einen solchen auf dem Verordnungsweg zu
statuieren. Die Forderung, während der Laufzeit eines Kreditvertrags keinen zweiten
abschliessen zu dürfen, wurde nicht berücksichtigt. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1997
HANS HIRTER

Anlässlich der Auseinandersetzung um die Zulassung gentechnisch veränderter
Lebensmittel hatten sowohl das EDI als auch das Bundesgericht den
Konsumentenorganisationen keine Beschwerdelegitimation zuerkannt. Als Reaktion
darauf verlangte Nationalrat Vollmer(sp, BE), diesen Organisationen im
Lebensmittelgesetz ein Verbandsklagerecht einzuräumen. Dieser Schritt wäre nach
Ansicht des Initianten umsomehr gerechtfertigt, als sie in anderen Rechtsbereichen
(Preisüberwachung, unlauterer Wettbewerb, Arbeitsgesetz etc.) über dieses Recht
verfügen. Der Nationalrat lehnte die parlametarische Initiative mit 89 gegen 53 Stimmen
der SP und der Grünen ab. Die Gegner hatten dagegen namentlich ins Feld geführt, dass
die staatlichen Zulassungsprüfungen streng genug seien und nicht noch durch
zusätzliche Beschwerderechte kompliziert werden sollten. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.1998
HANS HIRTER

Im Dezember verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft für eine Revision des
Kleinkreditgesetzes. Aus dem Vernehmlassungsentwurf übernahm er insbesondere das
Rücktrittsrecht von einem abgeschlossenen Vertrag bis zum siebten Tag und die
Verpflichtung, Konsumkredite nur an Personen zu gewähren, deren Einkommen eine
Rückzahlung innerhalb von zwei Jahren erlaubt. Bei der Frage der zulässigen
Höchstzinssätze ging er zum Teil auf die Forderungen der Linken ein: Das Gesetz
verpflichtet den Bundesrat, einen solchen auf dem Verordnungsweg festzulegen (im
Vorentwurf wäre er dazu bloss ermächtigt gewesen). Im Gegenzug soll andererseits den
Kantonen der Erlass von strengeren Vorschriften untersagt werden. Der Entwurf schlägt
zudem vor, im bestehenden Gesetz nicht erfasste Kreditformen wie Kreditkarten und
Leasinggeschäfte zu regeln. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.1998
HANS HIRTER
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Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Erstrat mit der vom Bundesrat im
Vorjahr beantragten Revision des Konsumkreditgesetzes. In der Eintretensdebatte
wurden die Positionen bereits deutlich markiert. Der Sozialdemokrat Berberat (NE)
erklärte im Namen seiner Fraktion, dass man dieses Gesetz eigentlich als völlig
ungenügend an den Bundesrat zurückweisen müsste, da es einkommensschwachen
Haushalten keinen genügenden Schutz von vor einer Überverschuldung biete. Auf einen
formellen Nichteintretens- oder Rückweisungsantrag verzichtete er zwar, kündigte aber
eine Reihe von Verschärfungsanträgen an. Für die FDP, die SVP und die Liberalen war
die Gesetzesrevision in der vorliegenden Fassung – und mit den von der vorberatenden
Kommission beantragten Lockerungen – akzeptabel. Für die FDP war diese Revision
insbesondere wichtig, weil damit die bestehenden kantonal differierenden Regelungen
aufgehoben werden können und zudem auch neue Kreditformen wie Leasing und
Kredit- und Kundenkarten mit Kreditoptionen erfasst werden. In der Detailberatung
konnte sich in der Frage, ob die Höhe des maximal zulässigen Zinssatzes im Gesetz
verankert werden soll, oder ob die Festlegung dieses Zinssatzes an den Bundesrat
delegiert wird, eine Koalition aus SP, CVP und GP durchsetzen. Mit 103:60 Stimmen
wurde ein Höchstzinssatz von 15% ins Gesetz aufgenommen. Nicht erfolgreich war
hingegen ein Antrag der Linken für ein Verbot der Aufnahme eines zweiten Kredits vor
Ablauf der Lauffrist des ersten. Derartige Bestimmungen existieren in einigen Kantonen
(Neuenburg, Bern) und müssen nach der Inkraftsetzung des revidierten
eidgenössischen Gesetzes gestrichen werden. Gegen die Stimmen der SP und der
Grünen schloss sich nämlich die Ratsmehrheit dem Antrag des Bundesrates an, dass
restriktivere kantonale Vorschriften in Zukunft nicht mehr zulässig sein sollen. Bei der
Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Klienten beantragte die bürgerliche
Kommissionsmehrheit eine Lockerung des Bundesratsentwurfs. Konsumkredite sollen
demnach an Personen vergeben werden können, die aufgrund ihrer
Einkommensverhältnisse in der Lage wären, die Schuld innerhalb von drei (statt wie von
der Regierung beantragt zwei) Jahren zu tilgen. Gegen den Widerstand der Linken
setzte sich diese weniger restriktive Vorschrift durch. In der Gesamtabstimmung wurde
die Revision mit 52:31 Stimmen bei 40 Enthaltungen angenommen. Die Opposition
stammte vorwiegend aus der SP, die Stimmenthaltungen kamen aus allen Fraktionen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1999
HANS HIRTER

Bundesgerichtsurteile im Zusammenhang mit kritischen Medienberichten über
einzelne Produkte hatten bei Medienschaffenden und
Konsumentenschutzorganisationen zu Zweifeln an der Tauglichkeit des Gesetzes über
den unlauteren Wettbewerb, auf das sich die Richter abgestützt hatten, geführt.
Gemäss dem Bundesgericht darf in den Medien auch sachlich begründete Kritik an
einem Produkt nur dann geübt werden, wenn gleichzeitig ebenfalls negative Aspekte
von Konkurrenzprodukten erwähnt werden. Mit einer parlamentarischen Initiative hatte
deshalb Nationalrat Vollmer (sp, BE) eine Revision dieses Gesetzes verlangt.
Insbesondere forderte er, dass diese Bestimmungen nicht mehr auf Personen
anwendbar sind, die im redaktionellen Teil von Medien publizieren und nicht in
Wettbewerbsabsicht handeln. Die vorberatende Kommission teilte die Ansicht
Vollmers, dass die geltenden Bestimmungen die Meinungsäusserungsfreiheit in
unbefriedigender Weise beeinträchtigen und beantragte, der Initiative Folge zu geben.
Sie drang mit ihrem Antrag jedoch nicht durch. Das Plenum folgte mit 73:67 Stimmen
dem Ablehnungsantrag der von Baumann (svp, TG) angeführten
Kommissionsminderheit. Diese argumentierte, dass das neue Medienstrafrecht
genügend Möglichkeiten für eine rechtskonforme kritische Information bieten würde. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
HANS HIRTER

Einerseits aus prinzipiellen Überlegungen, andererseits weil er eine Doppelspurigkeit
mit den Revisionsbestrebungen des Bundesrats vermeiden wollte, gab der Nationalrat
einer parlamentarischen Initiative Ammann (ldu, AG) für ein Kartellverbot keine Folge. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab gegen den Widerstand der Linken einer parlamentarischen Initiative
Hegetschweiler (fdp, ZH) Folge, welche eine Liberalisierung der
Sortimentsbeschränkungen und Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen fordert. Gemäss einem Bundesgerichtsurteil vom Vorjahr dürfen
diese Geschäfte an Sonntagen gemäss den arbeitsrechtlichen Bundesvorschriften auch
dann einzig bestimmte Produkte (so genannter Reisebedarf) verkaufen, wenn die
kantonalen Gesetze die Offenhaltung von Geschäften erlauben. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2003
HANS HIRTER
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Die WAK des Nationalrats legte ihren Bericht zur Umsetzung der im Vorjahr
angenommenen parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) für eine
Liberalisierung der Sortimentsbeschränkungen und der Ladenöffnungszeiten in den
Bahnhof- und Flughafenarealen vor. Die Initiative war eine Reaktion auf ein Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahre 1997 gewesen, welches festgehalten hatte, dass die,
gemessen an den Vorschriften in den Standortkantonen, liberalen Ladenöffnungszeiten
in Bahnhöfen nur für Geschäfte gelten würden, deren Angebot in sehr engem
Zusammenhang mit dem Bedarf von Reisenden steht (z.B. Bücher, Blumen, Getränke).
Nachdem das Parlament 1998 die Bestimmungen, was zum Bedarf von Bahn- und
Flughafenkunden gehört, erweitert hatte (z.B. auch Unterhaltungselektronik, Kleider
und Schuhe), blieb das Bundesgericht bei seiner restriktiven Haltung. Es anerkannte,
dass damit für diese Läden zwar liberalere Öffnungszeiten gelten, urteilte aber, dass die
Beschäftigung von Verkaufspersonal am Sonntag gemäss Arbeitsgesetz verboten resp.
bewilligungspflichtig ist. Die Kommission schlug nun vor, dass für die Sonderregelung
des Abend- und Sonntagsverkaufs in Bahnhöfen und Flughäfen nicht mehr das
Warensortiment sondern die Grösse und Bedeutung dieser Zentren des öffentlichen
Verkehrs entscheidend sein soll. Mit einer Teilrevision des Arbeitsgesetzes soll in
bedeutenden Verkehrszentren die Arbeit in diesen Geschäften bis 23h00 und am
Sonntag bewilligungsfrei werden, wobei für die Sonntagsarbeit Vorschriften über
Kompensationen und minimale Anzahl von arbeitsfreien Tagen erlassen werden. Die
Kommissionsmitglieder der SP und der GP beantragten, darauf entweder gar nicht
einzutreten oder dann wenigstens die Bestimmung aufzunehmen, dass die
Sonntagsarbeit nur bei Vorliegen eines Gesamtarbeitsvertrags zugelassen werde. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2004
HANS HIRTER

Der Nichteintretensantrag der Kommissionsminderheit sowie auch ein
Rückweisungsantrag Daguet (sp, BE) wurden im Nationalrat deutlich abgelehnt. Er fand
nur bei der SP (mit vier Abweichlern), der Fraktion EVP/EDU, einer knappen Mehrheit
der Grünen sowie einzelnen Vertretern der CVP Unterstützung. In der Detailberatung
unterlag auch der Antrag, die bewilligungsfreie Sonntagsarbeit lediglich für Geschäfte
mit einem Gesamtarbeitsvertrag einzuführen. Im Ständerat war die Sache vorerst nicht
so klar. Auch bürgerliche Abgeordnete fanden, dass die Kommission des Nationalrats
ein Vernehmlassungsverfahren zumindest bei den Kantonen hätte durchführen müssen,
und dass zudem die Definition, was als bedeutendes Verkehrszentrum zu gelten habe,
näher bestimmt werden müsste. Auf Antrag Gentil (sp, JU) beschloss die kleine Kammer
zwar Eintreten, aber Rückweisung an ihre eigene Kommission, um das Versäumte
nachzuholen. Nach diesen Abklärungen stimmte auch der Ständerat zu und das
Geschäft wurde in der Herbstsession verabschiedet. Nachdem im Nationalrat der
Gewerkschaftsbundspräsident Rechsteiner (sp, SG) vor der Schlussabstimmung mit
dem Referendum gedroht und die Delegiertenversammlung des SGB dieses bereits vor
der Behandlung im Ständerat grundsätzlich beschlossen hatte, lancierte dieser die
Unterschriftensammlung für eine Volksabstimmung. Das Referendum wurde anfangs
2005 mit gut 80'000 Unterschriften eingereicht. Nicht nur in Bahnhöfen und Flughäfen
gibt es Sonntagsarbeit in Detailhandels- und Dienstleistungsbetrieben, sondern auch in
bestimmten Geschäften (z.B. Bäckereien) und generell in Tourismusorten. Die
Bestimmungen sind infolge der kantonal geregelten Öffnungszeiten uneinheitlich. Der
Ständerat überwies eine Motion seiner WAK, welche eine zusammenfassende
Darstellung dieser Verhältnisse und der geltenden Schutzbestimmungen für die
Beschäftigten verlangt. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Nachdem die beiden Gewerkschaftsdachverbände SGB und Travail.Suisse zu
Jahresbeginn das Referendum gegen eine Revision des Arbeitsgesetzes im
Zusammenhang mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen eingereicht hatten, stimmte das Volk im Herbst darüber ab. Inhaltlich
ging es darum, in grossen Zentren des öffentlichen Verkehrs (d.h. in etwa 25 Bahnhöfen
und den Flughäfen) die Beschäftigung von Verkaufspersonal an Sonntagen und am
Abend ohne Sonderbewilligung und ohne Limitierung des Warenangebots auf
Reisebedarf zu erlauben. Die Gegner der Vorlage, neben den Gewerkschaften die SP,
die GP, die EVP, die PdA und die EDU sowie die Organisationen der protestantischen
und der katholischen Kirchen, sahen in dieser Liberalisierung nur einen ersten Schritt
zu einer generellen Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots. Sie massen deshalb der
Gesetzesrevision, von der direkt lediglich rund 2500 Beschäftigte in den grossen
Bahnhöfen und Flughäfen betroffen waren, einen grossen symbolischen Wert zu.
Opposition meldete auch der Schweizer Detaillistenverband, in welchem die kleinen
Verkaufsgeschäfte zusammengeschlossen sind, an. Er befürchtete Konkurrenznachteile,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2005
HANS HIRTER
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weil sich seine Mitglieder in der Regel die teuren Mieten in den Bahnhöfen nicht leisten
und deshalb von den liberaleren Öffnungszeiten nicht profitieren können.

Für die Arbeitsgesetzrevision traten die SVP, die FDP, die CVP und die Liberalen sowie
Economiesuisse und der Gewerbeverband ein. Am meisten erstaunte die sehr deutlich
(mit 122:9 Stimmen) beschlossene Ja-Parole der traditionell der katholischen Kirche
nahe stehenden CVP; lediglich fünf ihrer Kantonalparteien entschieden sich für ein
Nein (LU, OW, SZ, TI, VS) und eine gab die Stimme frei (BL). Dass sich die Leitung der SBB
ebenfalls für die Gesetzesrevision einsetzte, da sie mit der Vermietung dieser Läden
beträchtliche Einnahmen erzielt, verärgerte die Gewerkschaften. Die Befürworter
argumentierten, die dank einer bis zur Volksabstimmung geltenden Sonderbewilligung
des Bundesrats zugelassenen liberalisierten Öffnungszeiten entsprächen offensichtlich
einem Bedürfnis der Konsumenten. Zudem wiesen sie darauf hin, dass die Ablehnung
der Vorlage nicht etwa, wie von den Gegnern behauptet, die Beibehaltung des
gegenwärtigen Zustandes, sondern eine Rückkehr zu den früheren restriktiven
Verhältnissen bedeuten würde. Dies hätte die Schliessung von Läden resp. eine massive
Reduktion ihres Sortiments und ihrer Verkaufsfläche und damit auch die Entlassung von
Personal zur Folge.

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen
Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Am deutlichsten war die Zustimmung
in den städtischen Zentren der Deutschschweiz, die ländlichen Regionen der
französischsprachigen Schweiz wiesen die höchsten Nein-Anteile auf. Angenommen
wurde die Vorlage allerdings nur in sieben, stark urbanisierten Kantonen (ZH, GE, BS, BL,
BE, AG und ZG). Am meisten Ja-Stimmen gab es im Kanton Zürich (62%), am wenigsten
im Jura mit 21%.

Abstimmung vom 27. November 2005

Beteiligung: 42,3%
Ja: 1 026 833 (50,6%) 
Nein: 1 003 900 (49,4%) 

Parolen:
– Ja: SVP (1*), FDP, CVP (6*), LP, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
– Nein: SP, GP, EVP, SD, EDU; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Obwohl das Referendum gegen die Arbeitsgesetzrevision von den Gewerkschaften
eingereicht und von allen Linksparteien unterstützt worden war, zeigte die Vox-Analyse,
dass beim Entscheid über die Ladenöffnungszeiten am Sonntag nicht der Links-
Rechts-Konflikt dominierte. Im Vordergrund standen vielmehr Werthaltungen wie die
Religiosität, die Einstellung zum Wirtschaftssystem und in geringerem Masse auch zur
Modernisierung der Schweiz. Am grössten war der Verhaltensgegensatz zwischen
intensiv praktizierenden Christen und Personen, die nur selten oder gar nicht an
Gottesdiensten teilnehmen. Da stark religiös geprägte Menschen und auch die Wahrer
von Traditionen sich politisch eher rechts einordnen, spielte die politische
Grundhaltung eine weniger grosse Rolle, als angesichts der Haltung der politischen
Parteien hätte erwartet werden können. Die Parolen der Bundesratsparteien wurden
entsprechend unterschiedlich befolgt. Am treuesten waren die Sympathisanten der
FDP, welche zu 78% ein Ja in die Urne legten. Bei der SP und der SVP war die
Anhängerschaft hälftig gespalten und bei der CVP stimmten zwei von drei
Sympathisanten gegen die Parteiparole. 15

Der Nationalrat lehnte es mit 68 zu 67 Stimmen ab, einer parlamentarischen Initiative
Rossini (sp, VS) Folge zu geben, welche eine Einschränkung der Werbung für
Konsumkredite und der Verwendung von Kreditkarten verlangte. Das von der Linken
und einer Mehrheit der CVP unterstützte Anliegen wollte unter anderem mit einem
Verbot der Abgabe von Kreditkarten an Minderjährige letztere vor dem Anhäufen von
Schulden schützen. Gemäss einer im Berichtsjahr publizierten Studie ist rund ein
Drittel der 18-24jährigen verschuldet, zumeist allerdings nur mit geringen Beträgen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER
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Der Nationalrat beschloss gegen die Stimmen der Linken, einer parlamentarischen
Initiative seiner GPK für einen stärkeren Konsumentenschutz bei Internetkäufen keine
Folge zu geben. Da im Gegensatz etwa zu Haustürverkäufen keine Gefahr der
Überrumpelung durch aufdringliche Verkäufer bestehe, gebe es auch keinen Anlass,
besondere Schutzbestimmungen wie ein Widerrufsrecht und ähnliches einzuführen.
Die GPK hatte ihre Initiative 2006 eingereicht, nachdem der Bundesrat auf ihren
Vorschlag, für diesen Bereich Sonderbestimmungen zu erlassen, nicht eingetreten
war. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2007
HANS HIRTER

Die WAK des Nationalrats legte einen Vorschlag zur Liberalisierung des
Sonntagsverkaufs vor. Konkret beantragte sie eine Teilrevision des Arbeitsgesetzes, um
zu ermöglichen, dass das Verkaufspersonal an bis zu vier Sonntagen beschäftigt
werden kann, ohne dass für die Durchführung eines Sonntagsverkaufs ein
Bedarfsnachweis erbracht werden muss. An wie vielen von diesen vier Sonntagen die
Geschäfte effektiv geöffnet sein und welche es sein werden, legen die Kantone in ihren
kantonalen Gesetzen über die Ladenöffnungszeiten selbst fest. Die Aktivität der WAK
ging auf eine 2003 eingereichte und in der Folge von den WAK beider
Parlamentskammern unterstützte parlamentarische Initiative Kurt Wasserfallen (fdp, BE)
zurück. Auslöser für diesen Vorstoss war ein Urteil des Bundesgerichts gewesen, das
verlangt hatte, dass auch für die zur Gewohnheit gewordenen Sonntagsverkäufe in der
Vorweihnachtszeit ein Bedarfsnachweis für jeden einzelnen Verkaufstag zu erbringen
ist. Der Bundesrat unterstützte die Kommissionsvorschläge, die Vertreter der SP und
der GP bekämpften sie sowohl in der WAK als auch im Nationalrat. Obwohl die Linke
Unterstützung durch die EVP/EDU-Fraktion erhielt, setzte sich der Vorschlag der WAK
durch. Die Linke opponierte auch im Ständerat, konnte sich aber auch hier nicht
durchsetzen, und die Gewerkschaft Unia machte ihre während und nach den
Beratungen vorgebrachte Referendumsdrohung nicht wahr. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.12.2007
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat zwei parlamentarischen
Initiativen von Sommaruga (sp, BE) und Bonhôte (sp, NE) für einen Ausbau des
Konsumentenschutzes bei Internetkäufen und telefonisch abgeschlossenen
Geschäften Folge. Die Initianten wollten insbesondere ein ähnliches Widerrufsrecht
einführen, wie es bei Haustürverkäufen besteht. Der Nationalrat schloss sich jedoch
diesem Entscheid nicht an. Die Mehrheit seiner Rechtskommission berief sich auf die
Eigenverantwortung des Konsumenten. Sie hielt die Gefahr einer unzulässigen
Beeinflussung und Druckausübung durch die Verkäufer für unbedeutend, da diese
anders als bei Haustürverkäufen die Kunden nicht persönlich zu einem
Geschäftsabschluss drängen können. Gegen den Widerstand der Linken gab der
Nationalrat den beiden Initiativen mit 90 zu 66 resp. 95 zu 69 Stimmen keine Folge. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung über die beiden im Vorjahr vom Ständerat angenommenen
und vom Nationalrat abgelehnten parlamentarischen Initiativen Sommaruga (sp, BE;
05.458) und Bonhôte (sp, NE) zum Ausbau des Konsumentenschutzes bei
Internetkäufen und telefonisch abgeschlossenen Geschäften, vermochte sich nur
letztere durchzusetzen. Diese will ein Widerrufsrecht lediglich bei Telefonverkäufen
(nicht aber bei Internetverkaufsabschlüssen) einführen. Nachdem der Ständerat noch
einmal beide Vorstösse unterstützt hatte, setzte sich die Initiative Bonhôte dank dem
Stichentscheid der Ratspräsidentin schliesslich auch in der grossen Kammer durch. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
HANS HIRTER

Die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK) der beiden eidgenössischen Räte
stimmten im Laufe des Berichtsjahres einer Parlamentarischen Initiative Bourgeois
(fdp, FR) zu, welche Lebensmittel vom Geltungsbereich des Cassis-de-Dijon-Prinzips
ausnehmen wollte.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2011
LAURENT BERNHARD
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Im März gab der Nationalrat mit 87 zu 61 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Maire (sp, NE) Folge, die strengere Vorschriften zur Bekämpfung der Kreditkarten-
Verschuldung von jungen Erwachsenen forderte. Der Vorstoss, der in der
nationalrätlichen Kommission keine Mehrheit auf sich vereinigen konnte, sah drei
Veränderungen im Rahmen des Bundesgesetzes über den Konsumkredit (KKG) vor.
Erstens sollten die Kreditkartenkonti von Personen unter 25 Jahren direkt nach einer
Zahlung belastet werden. Zweitens sollten Käufe verunmöglicht werden, sofern der
Kontostand im Minus lag oder Null betrug. Schliesslich verlangte die parlamentarische
Initiative die Anzeige des Kontostands in Echtzeit. Der Entscheid der kleinen Kammer
stand im Berichtjahr noch aus. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2012
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession mit der Differenzebereinigung zu
einer Gesetzesrevision, welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und
Werkvertragsrecht auf zwei Jahre verdoppeln wollte. Die gewichtigste Differenz betraf
die Frage, ob die Gewährleistung auch weiterhin wegbedungen werden konnte (bspw.
bei Occasionsfahrzeugen). Ein Antrag Stamm (svp, AG), der sich für diese Möglichkeit
aussprach, setzte sich knapp mit 87 zu 86 Stimmen durch. Neben der SVP unterstützten
die FDP und die BDP diesen Antrag, welcher inhaltlich der ursprünglichen Version des
Nationalrats entsprach. Diese erlaubte, im Gegensatz zur Lösung, die vom Ständerat
bevorzugt worden war, die Gewährleistungspflicht gegenüber den Konsumentinnen und
Komsumenten einzuschränken. Eine Mehrheit des Ständerates wollte ursprünglich auch
beruflich und gewerblich handelnde Personen von den verlängerten
Gewährleistungsfristen profitieren lassen. Im März schloss sich die kleine Kammer dem
Nationalrat an. Mit 27 zu 13 Stimmen wurde auf eine Ausdehnung auf das Gewerbe
verzichtet. In der Schlussabstimmung wurde die Gesetzesrevision, die auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) aus dem Jahre 2006
zurückging, vom Nationalrat mit 130 zu 60 und vom Ständerat mit 28 zu 5 Stimmen
angenommen. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
LAURENT BERNHARD

Im Jahre 2005 hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) Folge gegeben, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen die
Berücksichtigung der Ausbildung von Lehrlingen als Kriterium forderte. Der
Gesetzesentwurf eine entsprechende Änderung von Artikel 21 des Bundesgesetzes über
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vor. Im März des Berichtsjahres gab die
nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) die Ergebnisse der
Vernehmlassung bekannt. Die Mehrheit der konsultierten Kantone, Parteien und
weiteren interessierten Organisationen stand der Vorlage positiv gegenüber. Allerdings
waren sich die Wirtschaftsverbände uneinig. Während der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Ansinnen begrüsste und darin eine Stärkung der dualen
Berufsbildung sah, sprach sich der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) gegen den
Gesetzesentwurf aus, da dieser seines Erachtens wettbewerbsverzerrende Anreize
setzte. Im Mai nahm die WAK-NR mit 19 zu 6 Stimmen den Vorentwurf an. Die
Behandlung des Geschäfts wurde im Nationalrat auf die Frühjahrssession 2014
angesetzt. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2013
LAURENT BERNHARD

Im Juni 2015 gab die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Flach (glp, AG) Folge, die den Schutz vor missbräuchlichen
Geschäftsbedingungen auch auf gewerbliche Abnehmerinnen und Abnehmer
ausweiten möchte. Der anzupassende Artikel 8 im Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) war 2011 bei der letzten UWG-Revision im Zuge der
parlamentarischen Beratungen auf Konsumentenverträge eingeschränkt worden. Dies
stosse, so der Initiant, zunehmend auf Kritik und schaffe insbesondere
Abgrenzungsprobleme. Die Kommission fasste ihren Entscheid mit 10 zu 9 Stimmen bei
2 Enthaltungen, was vier Jahre nach der Einigungskonferenz zur UWG-Revision einmal
mehr die Konfliktbeladenheit der Thematik unter Beweis stellte. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.06.2015
DAVID ZUMBACH
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Dans la continuité de la révision de la loi sur les cartels (LCart), Hans Altherr (fdp/plr,
AR) a déposé une initiative parlementaire sur la thématique des prix à l'importation
surfaits. La dégradation progressive du pouvoir d'achat en Suisse, couplé aux effets du
franc fort, a fini de convaincre de l'importance de cette problématique. Afin de lutter
contre l'îlot de cherté helvétique qui grève la compétitivité de nombreuses PME,
l'auteur de l'initiative propose d'intervenir au niveau du droit sur les cartels en incluant
la notion de "position relative dominante sur le marché" dans la LCart. En effet,
certains fournisseurs profitent d'une relation de dépendance avec leur client pour
imposer des prix exagérés. La Commission de l'économie et des redevances du Conseil
des Etats (CER-CE) a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire par 8 voix
contre 0 et 5 abstentions. Bien que plusieurs membres de la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) aient remis en question la
pertinence de l'utilisation du droit sur les cartels pour résoudre le problème d'érosion
du pouvoir d'achat, l'initiative a été validée par 13 voix contre 10 et 1 abstentions. La
CER-CE a désormais deux ans pour élaborer un projet législatif. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Depuis 2010, une modification de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC)
permet à des produits homologués sur le marché de l'UE d'être commercialisés en
Suisse sans transformation. Cette modification s'intitule le principe du "Cassis de
Dijon". En filigrane de cette modification légale, il est possible d'apercevoir une
stratégie de lutte contre l'îlot de cherté helvétique grâce à des importations facilités. 
Face à cette modification, Jacques Bourgeois (plr, FR) a déposé une initiative
parlementaire pour exclure les denrées alimentaires du principe du "Cassis de Dijon".
Avec cette initiative, le directeur de l'Union suisse des paysans (USP) se positionne
comme porte-parole du lobby paysan. Il dénonce une perte de qualité pour les
consommateurs et des difficultés concurrentielles pour l'agriculture suisse. Lors des
discussions, bien que l'initiative parlementaire ait convaincu les deux commissions de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) et du Conseil des Etats
(CER-CE), elle n'a pas obtenu l'aval du Conseil fédéral. Ainsi, l'objet est passé en
chambre pour les débats. Il a effectué deux aller-retours avant d'être refusé
définitivement par la chambre des cantons. Si l'UDC, le PDC et les Verts ont réussi à
dégager une majorité au Conseil national avec 105 voix contre 71 et 11 abstentions, le
Conseil des Etats a enterré le projet par 23 voix contre 18 et 1 abstention. Les
arguments contre le protectionnisme et sur le poids économique du tourisme d'achat
ont fini par convaincre les indécis. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Beat Flach (glp/pvl, AG) a déposé une initiative parlementaire pour modifier la loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Plus précisément, il espère modifier
l'article 8 de la LCD. Il estime que, à l'heure actuelle, la loi fédérale restreint la
protection contre l'utilisation de conditions commerciales abusives. Une telle
restriction va à l'encontre des intérêts des PME. La Commission des affaires juridiques
du Conseil national (CAJ-CN) a décidé de donner suite à l'initiative. Puis, la Commission
des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a confirmé l'adhésion à l'objet. La
CAJ-CN est désormais en charge d'établir un projet d'acte. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Februar 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) dem
Entschluss ihrer Schwesterkommission zu, einer parlamentarischen Initiative Flach (glp,
AG), die den Schutz vor missbräuchlichen Geschäftsbedingungen auch auf gewerbliche
Abnehmerinnen und Abnehmer ausweiten möchte, Folge zu geben. Artikel 8 im
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) war 2011 bei der letzten UWG-
Revision im Zuge der parlamentarischen Beratungen auf Konsumentenverträge
eingeschränkt worden. Eine Anpassung, so der Initiant, dränge sich vor allem im
Interesse der KMU auf. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei
Jahre Zeit, der Bundesversammlung einen Erlassentwurf zu unterbreiten.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.02.2016
DAVID ZUMBACH
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Etant donné la complexité et l'importance de la thématique, la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a proposé à son conseil,
par 12 voix contre 0 et 1 abstention, de prolonger le délai de traitement de l'initiative
parlementaire de Hans Altherr (fdp/plr, AR) sur les prix à l'importation surfaits. La
chambre des cantons a accepté de proroger de 2 ans le délai de traitement. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) s'est attelé à
l'application de l'initiative parlementaire déposée par Beat Flach (pvl, AG). Cette
initiative souhaite une modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD). Par 12 voix contre 12 et 1 abstention, et avec la voix prépondérante de son
président, la CAJ-CN a recommandé de proroger le délai de 2 an pour la création du
projet d'acte législatif. Cependant, le Conseil national a  suivi la minorité de la CAJ-CN
et décidé de classer l'initiative par 97 voix contre 92. Les arguments de la minorité, qui
pointaient du doigt une ingérence dans les relations commerciales et une révision
prématurée de la LCD, ont fait mouche auprès du camp bourgeois. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Alors que la Confédération, les cantons et les communes sont actifs dans la vie
économique par l'intermédiaire d'une participation dans les entreprises, Peter
Schilliger (plr, LU) estime que ces entreprises reliées aux institutions publiques, par
l'intermédiaire d'une participation financière ou après une privatisation, tirent des
avantages compétitifs de leur situation. Grâce, notamment, à des situations de
monopoles ou des subventionnements croisées, ces entreprises faussent la
concurrence sur le marché libre. Par conséquent, le parlementaire lucernois a déposé
une initiative parlementaire qui vise une modification de la loi sur le marché intérieur
(LMI). Un nouvel alinéa 8 à l'article 2 préciserait que les entreprises publiques, de
même que les entreprises privées à qui sont octroyées des concessions publiques,
doivent être soumises à des conditions de concurrence similaire que les entreprises
privées. Selon l'initiative, la commission de la concurrence (COMCO) serait chargée du
contrôle, et les cantons et communes devraient publier annuellement leur stratégie du
propriétaire afin de renforcer la transparence. 
La commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a donné
suite à l'initiative par 15 voix contre 10. Bien que la commission estime que la
proposition de Peter Schilliger (plr, LU) ne soit pas optimale, elle souligne l'importance
d'intervenir afin de garantir une concurrence équitable au sein du marché économique
helvétique. Cette initiative a été débattue en parallèle de l'initiative parlementaire
17.517 du sénateur Fournier (vs, PDC), de la motion 19.3236 du sénateur Rieder (pdc, VS)
et de la motion 19.3238 du parlementaire Caroni (plr, AR). 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.02.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Par l’intermédiaire d’une initiative parlementaire, Jean-René Fournier (pdc, VS)
souligne les risques de concurrence déloyale liés au rôle des collectivités publiques
fédérales, cantonales et communales dans des entreprises. Pour être précis, il
explique que certaines entreprises, qui bénéficient d’une participation financière,
directe ou indirecte des collectivités publiques, en profitent pour s’octroyer des
avantage concurrentiels comparatifs, notamment grâce à des subventionnements
croisés. Le sénateur valaisan recommande donc une modification de la loi sur le
marché intérieur (LMI). Il préconise la rédaction de rapports annuels des collectivités
publiques à l’attention de la Commission de la concurrence (Comco). 
Par 8 voix contre 5, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des
États (CER-CE) a recommandé à sa chambre de refuser une initiative qui alourdirait le
fardeau administratif et entraverait la souveraineté fédérale des cantons et communes.
La chambre des cantons s’est alignée sur sa commission. Elle a refusé de donner suite
par 24 voix contre 15. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Afin de lutter contre l’îlot de cherté helvétique, Hans Altherr (plr, AR) a déposé une
initiative parlementaire qui vise une modification de la loi sur les cartels (LCart). Il
propose que les législations qui s’appliquent aux entreprises ayant une position
dominante sur le marché s’appliquent également aux entreprises ayant une «position
relativement dominante sur le marché» dans la loi sur les cartels. Une telle mesure
empêcherait certains fournisseurs de profiter de leur position relativement dominante
pour imposer des prix surfaits qui se répercutent ensuite sur le consommateur. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-CE) a

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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proposé à sa chambre de classer l’initiative par 7 voix contre 3. Elle estime que le
contre-projet indirect 19.037 soumis au Parlement dans le cadre de l’initiative
populaire «Stop à l’îlot de cherté – pour des prix équitables» rend l’initiative Altherr
obsolète. Le Conseil des États a suivi sa commission est classé l’initiative à
l’unanimité. 32

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

En juillet, Diax a demandé à la Commission fédérale de la communication (ComCom)
une libéralisation totale du dernier kilomètre du réseau de Swisscom afin de faciliter
la mise en place de services de connexion à haute vitesse chez les usagers. Le «dernier
kilomètre» ou «boucle locale» désigne la liaison par fils de cuivre ou fibre optique
entre les centres téléphoniques et les prises chez les particuliers ou les entreprises.
Celui-ci est symbolisé par la taxe de raccordement obligatoire perçu par Swisscom.
S'appuyant sur l'expertise de la Commission de concurrence et dans le cadre des
mesures provisionnelles, la ComCom a estimé que Swisscom avait une position
dominante dans les raccordements et qu'il n'y avait pas d'alternative satisfaisante. Par
conséquent, elle a imposé à Swisscom l'ouverture de son réseau à Diax; le dégroupage
partiel du raccordement des usagers a été prévu en trois étapes échelonnées sur neuf
mois. L'autorité de surveillance des télécommunications a aussi demandé aux deux
opérateurs d'élaborer une offre en vue d'une ouverture totale de la boucle locale, car
elle obéissait aux mêmes principes que l'interconnexion: pas de discrimination et des
prix conformes aux coûts. Swisscom a réagi en faisant recours au Tribunal fédéral,
estimant que la décision de l’autorité de surveillance des télécommunications le
désavantageait et ne reposait sur aucune base légale. Les mesures provisionnelles ne
concernaient que la transmission des données et non la téléphonie vocale. Saisis, les
juges fédéraux ont accordé l'effet suspensif à la décision de la ComCom obligeant
Swisscom à ouvrir partiellement le dernier kilomètre à Diax. La décision sur le fond a
été prévue pour 2001. L'ouverture à la concurrence du dernier kilomètre téléphonique
a aussi été débattue au Conseil national. Par 89 voix contre 64, ce dernier a refusé en
décembre l'initiative parlementaire de Theiler (prd, LU), demandant d'ôter le monopole
dont dispose Swisscom. L'initiative a été victime du camp rose-vert, opposé au
démantèlement de l'ex-régie, et des représentants des cantons de montagne du PDC,
soucieux d'éviter toute menace d'abandon de desserte dans les régions périphériques.
De plus ces derniers craignaient qu'une libéralisation de la boucle locale ne permette à
la ComCom d'ordonner le découpage de la boucle locale, pratique amorcée en Europe.
(Pour plus d'informations, voir ici.) 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2000
PHILIPPE BERCLAZ

Nationalrat Nantermod (fdp, VS) nahm sich mit zwei parlamentarischen Initiativen
unerwünschter Werbeanrufe an und schlug zwei Änderungen des Bundesgesetzes
gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. Mit der Initiative «Telefonterror. Bestrafung
der Profiteure» soll das UWG auch jene in der Schweiz ansässigen Firmen erfassen, die
unlauter (im Sinne von UWG Art. 3) erhobene Daten von ausländischen, schwer zu
belangenden Callcenter verwenden.
Nantermods zweite parlamentarische Initiative «Telefonterror. Für wirksame Strafen»
(pa. Iv. 16.491) beinhaltet eine neue Strafmöglichkeit: Wer den Vermerk im Telefonbuch,
dass eine eingetragene Person keine Werbemitteilungen von Dritten erhalten möchte
und ihre Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen,
missachtet, soll nicht nur (wie bisher) mit einer Freiheits- oder Geldstrafe sanktioniert,
sondern auch mit einer vorübergehenden Sperrung sämtlicher Telefon- und
Internetanschlüsse für eine Dauer von bis zu dreissig Tagen belegt werden können.
Die KVF-NR gab im Februar 2018 beiden parlamentarischen Initiativen Folge. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.02.2018
NIKLAUS BIERI
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Die KVF-SR teilte die Haltung ihrer Schwesterkommission zu den beiden
parlamentarischen Initiativen Nantermod (fdp, VS) bezüglich «Telefonterror» (Pa.Iv.
16.490 und Pa.Iv. 16.491) nicht: Sie gab den Initiativen an ihrer Kommissionssitzung vom
26. Oktober 2018 keine Folge und verwies auf die Revision des Fernmeldegesetzes, wo
den Anliegen des Initianten Rechnung getragen werden sollte. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2018
NIKLAUS BIERI

Der Nationalrat folgte im März 2019 seiner Kommission und gab der parlamentarischen
Initiative Nantermod (fdp, VS) bezüglich der Bestrafung von Profiteuren von
Telefonterror keine Folge. Die Kommission hatte im Oktober 2018 ihren Willen
bekundet, das Anliegen im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes zu behandeln.
Im Nationalrat stimmten 13 Ratsmitglieder für Folgegeben, 168 stimmten dagegen (bei
einer Enthaltung). Die zweite parlamentarische Initiative Nantermods zum gleichen
Problemkreis «Telefonterror. Für wirksame Strafen» (Mo. 16.491) zog der Motionär
daraufhin zurück. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Sur la base de l’initiative parlementaire de Peter Baumberger (pdc, ZH) et après l’avoir
complétée, la CEATE-CN avait mis en consultation en 2001 un projet de modification de
la loi sur la protection de l’environnement visant à déterminer qui doit assumer les
coûts occasionnés par le traitement des sites contaminés et dans quelle mesure la
Confédération peut octroyer des indemnités aux cantons. Il ressortait de la
consultation que la nécessité de réviser la loi ne faisait pratiquement aucun doute. Les
instances consultées approuvaient presque unanimement la proposition d’élargir la
répartition des coûts inhérents à l’assainissement des sites contaminés afin d’englober
l’ensemble du traitement. Elles étaient aussi d’accord pour l’octroi plus large que les
seules mesures d’investigation et de surveillance. En revanche, l’idée d’une
responsabilité solidaire limitée entre les responsables était rejetée. Avec une telle
modification, un propriétaire foncier devrait par exemple endosser une partie des
coûts d’assainissement dont un ancien responsable ne pourrait plus s’acquitter. Les
autres articles ont suscité des avis contrastés. C’est ainsi que les partis politiques et les
associations économiques ont approuvé toutes les autres modifications, tandis que les
cantons ont rejeté certaines nouvelles prescriptions. Ces derniers s’opposaient à la
proposition obligeant les autorités à trancher dans les cas de prétentions de droit privé
entre coresponsables d’un site contaminé. Ils se prononçaient également contre les
modifications qui pourraient les exposer à des dépenses ou à des tâches
supplémentaires comme l’extension du principe de causalité à l’élimination des
matériaux d’excavation pollués. L’initiative Baumberger dans sa version originale était
clairement approuvée par les partis politiques, les milieux économiques et les cantons
de Berne et Zurich, tandis que les autres cantons la rejetaient. Ceux-ci ne voulaient pas
prendre en charge une partie des coûts occasionnés par l’investigation des sites
inscrits au cadastre des sites pollués, qui se révèlent par la suite non contaminés. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Abfälle

La Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil national a rejeté
l'initiative parlementaire Borel (ps, NE) demandant, par le biais d'une modification de la
LPE, l'interdiction des emballages en aluminium et en fer-blanc pour les boissons. Elle
a estimé que le système introduit par l'ordonnance sur les emballages pour boissons,
mise en vigueur en 1990, était plus à même d'opérer une réduction générale de la
quantité de déchets. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.04.1991
SERGE TERRIBILINI

Le Conseil national a adopté, sur proposition de sa CEATE, une initiative parlementaire
Baumberger (pdc, ZH). Elle vise à compléter la loi sur la protection de l'environnement
(LPE) afin que les frais engagés pour les investigations destinées à établir le cadastre
des sites pollués ou à radier un site de ce cadastre soient systématiquement à la charge
des cantons si le site n'est pas pollué par des déchets menaçant l'équilibre écologique.
Toutefois, l'initiative demande, pour alléger la charge financière des cantons, qu’une
part des frais engagés pour les investigations soit couverte par la taxe sur le stockage
définitif des déchets et sur l'exportation de déchets destinés au stockage définitif

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.1999
LAURE DUPRAZ

01.01.90 - 01.01.20 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



(Cette taxe figure dans la LPE. Concernant le projet d’ordonnance). L'ordonnance sur
les sites contaminés, entrée en vigueur le 1er octobre 1998, ne réglemente pas la prise
en charge des frais d'investigation. Jusqu'ici, les tribunaux ont toujours tranché en
faveur de l'Etat, obligeant le propriétaire du site à s'acquitter de ces frais, même en cas
de non-contamination. L'auteur de l'initiative juge cette approche inadmissible, car
contraire à la présomption d'innocence. 39

Le Conseil national avait donné suite en 1999 à l’initiative parlementaire de Baumberger
(pdc, ZH) sur une répartition des frais causés par les investigations pour l’inscription
dans le cadastre des sites pollués. En 2002, la CEATE-CN avait présenté ses
propositions pour une révision de la loi sur la protection de l’environnement. Parmi
celles-ci, les cantons pourraient désormais commander d’eux-mêmes l’investigation, la
surveillance et l’assainissement d’un site pollué. Les dispositions applicables à la
répartition des coûts d’assainissement de sites pollués seraient étendues aux coûts
d’investigation et de surveillance. La collectivité publique devrait assumer les frais de
défaillance si aucun responsable ne pouvait être désigné. En 2003, le Conseil fédéral a
déclaré qu’il était en partie d’accord avec ces dispositions. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2003
PHILIPPE BERCLAZ

La loi sur la protection des eaux stipule que seules peuvent être subventionnées les
installations pour lesquelles un permis de construire a été délivré avant le 1er novembre
1999. Au Tessin, la construction de l’installation Thermoselect avait été autorisée en
septembre 1999, mais le projet a été stoppé en l’an 2000. Le nouveau projet, qui
prévoit la construction d’une usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM), ne
peut être subventionné selon la loi en vigueur. A la suite d’une intervention de
Lombardi (pdc, TI), la CEATE-E a proposé, par le biais d’une initiative parlementaire, de
modifier la loi sur la protection des eaux de manière à permettre le subventionnement
du nouveau projet tessinois. De l’avis de la commission, le cas particulier du Tessin
légitimait une telle démarche : en effet, le projet Thermoselect avait dû être abandonné
pour des raisons de technologie qui échappaient à l’influence du canton. Le Conseil
fédéral a approuvé le rapport de la CEATE-E. Des raisons tant écologiques
qu’économiques justifient la construction d’une UIOM cantonale : il s’agit tout à la fois
d’économiser les coûts des transports de déchets et d’éviter la pollution que ces
transports provoquent. Jusqu'à présent, les déchets tessinois étaient éliminés en
Suisse orientale. Le dossier a ensuite été transmis aux Chambres. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2003
PHILIPPE BERCLAZ

Le Conseil national a accepté le projet de loi qu’a rédigé la CEATE-CN suite à l’initiative
parlementaire Baumberger (pdc, ZH) sur une répartition de frais causés par les
investigations pour l’inscription dans le cadastre des sites pollués. Le Conseil des Etats
a suivi la chambre basse, mais a établi des standards moins élevés pour le principe du
pollueur-payeur. La révision prévoit ainsi que l’entité à l’origine de la contamination
sera tenue de payer, mais pas le propriétaire s’il n’a rien à voir avec la pollution. Ce
principe de causalité vaudra pour les frais découlant de l’investigation qui a établit la
contamination du site, ainsi que pour ceux de surveillance et d’assainissement. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Examinant l’initiative parlementaire de la CEATE-CE sur l’usine d’incinération des
ordures ménagères du canton du Tessin, le Conseil national et le Conseil des Etats ont
modifié la loi fédérale sur la protection des eaux. Le projet tessinois Thermoselect de
Guibiasco a ainsi reçu son autorisation. Sa construction doit toutefois débuter avant le
1er novembre 2006. Au niveau financier, le Grand Conseil tessinois a libéré la
contribution cantonale de 40 millions de francs. Celle-ci se rajoute aux 50 millions
libérés par la Confédération. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Après avoir aplani leurs divergences, le Conseil national et le Conseil des Etats ont
adopté à l’unanimité, en votation finale, les modifications de la loi sur la protection de
l’environnement induites par l’initiative parlementaire Baumberger (pdc, ZH). Durant
les débats de l’année sous revue, les chambres ont décidé que les cantons réaliseront
eux-mêmes l’investigation, la surveillance et l’assainissement des sites pollués, ou
chargeront des tiers, si la personne qui est tenue d’y procéder n’est pas à même de
veiller à l’exécution des mesures ou n’y procède pas malgré un avertissement. Les
parlementaires ont également tenu à ce que les autorités compétentes prennent à leur

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
PHILIPPE BERCLAZ
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charge la part de frais due aux personnes à l’origine des mesures d’assainissement qui
ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables. 44

Le Conseil national a décidé, par 101 voix contre 61, de ne pas donner suite à une
initiative parlementaire Rechsteiner (ps, BS) proposant d’introduire, au niveau fédéral,
un système de consignes et une taxe sur les emballages, afin de lutter plus
efficacement contre l’abandon de détritus sur la voie publique. Le plénum a suivi la
majorité de sa CEATE, qui jugeait préférable d’agir au niveau local et rejetait toute
nouvelle consigne, à l’inverse d’une minorité rose-verte faisant valoir le caractère
national du problème. La Chambre a rejeté sans discussion une motion Aebi (udc, BE)
visant à sanctionner plus sévèrement l’abandon de déchets sur la voie publique (Mo.
Aebi, 08.3349). 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2008
NICOLAS FREYMOND

La CEATE-CE a décidé de donner suite à une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS)
proposant de modifier la LPE afin, d’une part, d’y introduire la possibilité pour les
cantons d’obtenir une garantie financière couvrant les coûts des mesures
d’assainissement d’un site pollué et, d’autre part, de soumettre à l’autorisation du
canton concerné le fractionnement d’une parcelle figurant au cadastre des sites
pollués. Ces deux mesures visent à éviter que les frais d’assainissement d’un site pollué
ne soient à la charge de la collectivité lorsque le responsable du dommage ne peut être
identifié. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2010
NICOLAS FREYMOND

Damit bei Sanierungen belasteter Standorte der Verursacher auch tatsächlich die
Haftung übernimmt, verlangt eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) eine
entsprechende Änderung im Umweltschutzgesetz. Mit der Anpassung sollen den
Kantonen Instrumente in die Hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen, den
Verursacher zu ermitteln und unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips
zur Verantwortung zu ziehen. Nachdem die ständerätliche Kommission dem Geschäft
bereits im Vorjahr günstig gestimmt war, gab ihm auch die nationalrätliche Kommission
Folge. Somit hat die UREK-SR innert zwei Jahren einen Erlassentwurf auszuarbeiten,
der danach dem Parlament unterbreitet wird. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2011
MARLÈNE GERBER

Die UREK des National- und Ständerates gab einer parlamentarischen Initiative
Recordon (gp, VD) Folge, welche durch weiterführende finanzielle Unterstützung der
Kantone durch den Bund die Sanierung belasteter Standorte vorantreiben will. Die
UREK des Ständerates wurde mit der Ausarbeitung eines entsprechenden
Gesetzesentwurfes betraut. Während der Entscheid der nationalrätlichen Kommission
zugunsten des Anliegens einstimmig (10 Enthaltungen) gefällt wurde, zeigte sich die
UREK-SR mit 6 zu 5 Stimmen und einer Enthaltung gespalten. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.04.2012
MARLÈNE GERBER

In der Dezembersession wurde dem Ständerat ein Entwurf der UREK-SR zur Änderung
des Umweltschutzgesetzes präsentiert, mit welchem sichergestellt werden soll, dass
der Verursacher aufgrund frühzeitiger Regelung der Kostenübernahme für
Untersuchung, Überwachung und Sanierung belasteter Standorte zur Rechenschaft
gezogen werden kann. Der Gesetzesentwurf basiert auf einer parlamentarischen
Initiative Fournier (cvp, VS), der im Vorjahr Folge gegeben wurde. Zum einen erlaubt der
Entwurf den Kantonen, von den Verursachern eine finanzielle Sicherstellung
einzufordern, für den Fall, dass eine oder mehrere der drei oben erwähnten
Massnahmen als notwendig erachtet würden. Zum anderen wird mit der
Gesetzesanpassung im Falle der Übertragung oder Aufteilung eines auf einem
belasteten Standort eingetragenen Grundstückes eine kantonale Bewilligungspflicht
erforderlich. Letztere wird erteilt, sofern die Kostenübernahme der nötigen
Massnahmen weiterhin gesichert ist und die Handänderung respektive Aufteilung die
Sanierung nicht behindert. Der Entwurf wurde im Frühjahr in die Vernehmlassung
geschickt, wo er von der Grossmehrheit der 57 Teilnehmer, darunter alle
stellungnehmenden Kantone, vorbehaltslos oder mit kleinen Änderungsanträgen
begrüsst wurde. Von den Parteien lehnte die SVP den Entwurf ab. Darüber hinaus
äusserten sich unter anderem Economiesuisse und diverse Bauverbände ablehnend
zum Entwurf. Der Ständerat nahm eine leicht angepasste Vorlage mit 33 zu 5 Stimmen
an und überwies das Geschäft an den Nationalrat, der sich im Berichtsjahr noch nicht

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2012
MARLÈNE GERBER
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dazu äusserte. 49

In der Frühjahrssession behandelte der Nationalrat als Zweitrat die auf eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) zurückgehende Änderung des
Umweltschutzgesetzes zur Regelung der Kostenübernahme für Untersuchung,
Überwachung und Sanierung belasteter Standorte durch die Verursacher. Eine
frühzeitige Ermittlung des Verursachers soll verhindern, dass das Gemeinwesen
zukünftig aufgrund unbekannter Verursacher zur Verantwortung gezogen werden muss.
Dem Rat lag ein bürgerlicher Minderheitsantrag auf Nichteintreten vor, der sich gegen
die Beschneidung der föderalen Kompetenzen wehrte. Einige Kantone hätten für diese
Problematik bereits besser zugeschnittene Lösungen gefunden. Der Minderheitsantrag
fand aber praktisch nur bei der SVP Unterstützung und somit trat auch der Zweitrat auf
das Geschäft ein. In der Folge beantragte eine fast identische Kommissionsminderheit
drei Änderungen, die allesamt auf die Abschwächung des Umfangs und der
Bedingungen der Sicherstellung durch den Verursacher abzielten. Keiner dieser Anträge
fand jedoch eine Mehrheit im Rat. Aufgrund Festhaltens am Entwurf des Bundesrates
entstand eine kleinere Differenz zum Ständerat, welche dieser jedoch in der
Differenzbereinigung diskussionslos aus der Welt schaffte. Das Geschäft gelangte somit
noch in der Frühjahrssession in beiden Räten zur Schlussabstimmung. Die Änderung
des Umweltschutzgesetzes passierte den Ständerat mit 34 zu 4 Stimmen und den
Nationalrat mit 130 zu 54 Stimmen unter Opposition der SVP und einzelner Mitglieder
der FDP-Liberalen-Fraktion. Die Referendumsfrist verstrich unbenutzt. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2013
MARLÈNE GERBER

Im Berichtsjahr gaben die Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und Energie der
beiden Räte einer parlamentarischen Initiative Bourgeois (fdp, FR) zur Bekämpfung des
Litterings Folge. Der Anstoss verlangt die Verstärkung der Massnahmen gegen das
Liegenlassen von Abfällen, wozu er Littering mit einer festzulegenden Mindestbusse
belegen will. Der Bundesrat ist nun mit der Ausarbeitung einer entsprechenden
Botschaft betraut. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.10.2013
MARLÈNE GERBER

Mit 90 zu 58 Stimmen deutlich keine Folge gegeben wurde in der Sondersession einer
parlamentarischen Initiative Gmür (cvp, SZ), die zur Bekämpfung des Litterings ein
obligatorisches Pfand für Getränkedosen und -flaschen forderte. Das Anliegen fand
lediglich bei der SP und den Grünen beinahe einhelligen Zuspruch. Die Fraktion des
Initianten zeigte sich gespalten. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.04.2014
MARLÈNE GERBER

Gemäss geltenden Bestimmungen beteiligt sich der Bundesrat zu 40% an den
Abgeltungen für Untersuchung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, sofern die
Abfälle – gemäss Bestimmungen der Technischen Abfallverordnung (TVA) – seit dem 1.
Februar 1996 nicht mehr auf dem belasteten Standort, sondern nur noch auf modernen
und umweltverträglichen Deponien gelagert wurden. Eine parlamentarische Initiative
Recordon (gp, VD) denen die UREK beider Räte 2012 Folge gegeben hatten, verlangte
eine Ausdehnung der Frist zur Sanierung belasteter Standorte und somit auch eine
Verlängerung der Bundesbeiträge bis zum 1. Juli 2023, da der oft erst nachträglich
festgestellte Sanierungsbedarf häufig nicht ohne die finanziellen Beiträge durch den
Bund gedeckt werden könne. Die ständerätliche UREK legte im Berichtsjahr einen
Gesetzesentwurf vor, der von einer Fristverlängerung zur Ablagerung von Abfällen an
den belasteten Standorten bis ins Jahr 2023 absah, aber dem Parlament die
Ausdehnung der Frist bis zum 31. Januar 2001 vorschlug, wobei für Deponien, die
zwischen der alten und der neuen Frist weiterhin Abfälle lagerten, einen reduzierten
Beitragssatz von 30% gelten solle. Diese Lösung fand im Ständerat fast einhellige
Zustimmung, darunter auch diejenige des Initianten Recordon. Im Nationalrat hingegen
obsiegte ein Antrag der Kommission auf eine zusätzliche Ausdehnung der Frist um
weitere fünf Jahre (1. Februar 2006). Auf Anraten der Bundesrätin, die bei einer zu
langen Fristerstreckung unter anderem eine Benachteiligung der Kantone befürchtete,
welche die TVA-Bestimmungen fristgerecht umgesetzt hatten, hielt die kleine Kammer
jedoch einstimmig an ihrem Beschluss fest. Dies wiederum beeindruckte den
Nationalrat, worauf dieser einlenkte und die so ausgestaltete Gesetzesänderung in der
Herbstsession 2014 verabschiedet werden konnte – im Ständerat mit 39 zu 5 Stimmen
und im Nationalrat mit 140 zu 53. Gegen die Vorlage opponierte die SVP, die sich mit
einer Kommissionsminderheit im Vorfeld im Nationalrat erfolglos dagegen gewehrt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2014
MARLÈNE GERBER
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hatte, dass der Satz der Abgabe, welche der Bundesrat zur Finanzierung der Sanierung
der belasteten Standorte auf in Deponien abgelagerten Abfällen erheben kann, an die
Teuerung angepasst werden kann. Gemäss offiziellen Angaben gibt es in der Schweiz
ungefähr 38'000 belastete Standorte, wovon 4'000 eine potentielle Gefahr für Mensch
und Umwelt bergen und untersucht sowie gegebenenfalls auch überwacht und saniert
werden müssen. 53

Ihren Unmut betreffend die Verbrennung von Lebensmittelabfällen drückte Isabelle
Chevalley (glp, VD) in ihrer parlamentarischen Initiative aus. Gemäss einem Bericht zu
Nahrungsmittelverlusten im Detailhandel und in der Gastronomie würden in der
Schweiz jährlich 100'000 Tonnen Lebensmittelabfälle verbrannt, führte die Initiantin
aus. Angesichts bestehender Alternativen zur Nutzung dieser Abfälle sei dies in jeder
Hinsicht verantwortungs- und sinnlos. Aus diesem Grund forderte die Nationalrätin ein
Verbrennungsverbot für Nahrungsmittelabfälle. Alternativ sollen solche Abfallprodukte
in verschiedenen Bereichen verwertet werden, namentlich durch die Abgabe an
Mensch und Tier sowie durch die Herstellung von Biogas und Komposterde. Sowohl die
WBK-NR als auch die WBK-SR gaben dem Anliegen im Jahr 2015 – in der
nationalrätlichen Kommission grossmehrheitlich und in der ständerätlichen WBK ohne
Gegenstimme – Folge. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2015
MARLÈNE GERBER

Ein Gesetzesentwurf, welcher das Anliegen einer Folge gegebenen parlamentarischen
Initiative von Jacques Bourgeois (fdp, FR) aufnehmen wollte, fand im erstberatenden
Nationalrat auf Anraten einer bürgerlichen Kommissionsminderheit keine Zustimmung
und wurde somit erledigt. Der Initiant und Bauernverbandsdirektor Bourgeois störte
sich an den zunehmenden Picknick-Abfällen auf dem Land, die auch eine Gefahr für die
Gesundheit der Tiere darstellen können, und verlangte deswegen, Littering mit einer
Busse zu belegen. Eine solche Busse auf das Liegenlassen kleiner Mengen an Abfall
hätte nun mit einer Änderung des Umweltgesetzes festgelegt werden und mindestens
CHF 100 und maximal 300 CHF betragen sollen. Ferner sollte auch die fehlerhafte
Entsorgung grosser Mengen an Siedlungsabfällen unter Strafe gestellt werden. In der
Vernehmlassung war die Vorlage mit einer national einheitlichen Ordnungsbusse noch
auf mehrheitliche Zustimmung gestossen; 42 von 69 Vernehmlassungsteilnehmenden
hatten die Vorlage grundsätzlich begrüsst, 18 explizit abgelehnt. Ferner erwähnten 18
Kantone, dass sie bereits über kantonale Regelungen zur Bestrafung des Litterings
verfügten (die mit der eidgenössischen Regelung hinfällig geworden wären). Auch der
Bundesrat hatte seine Zustimmung zur Litteringbusse geäussert, auch wenn einer
solchen Busse eher eine Signalwirkung zukomme: Es werde bei Annahme des Entwurfs
nicht eine „flächendeckende Litteringpolizei" aufgestellt und die Kantone und Städte
müssten zusätzliche, nicht-repressive Massnahmen zur Bekämpfung von Littering
einsetzen. Eine Ordnungsbusse hätte aber den Effekt, dass der Gesellschaft klar gesagt
werde, was nicht erlaubt sei. Im Nationalrat zeigte zwar auch die
Kommissionsminderheit Verständnis für das Littering-Problem, bezweifelte jedoch die
Wirksamkeit einer Ordnungsbusse und appellierte stattdessen an gesellschaftliche
Aufklärung. Ferner störte sie sich an der Ausweitung der Vorlage auf Siedlungsabfälle,
die nichts mit der vom Initianten thematisierten Problematik zu tun hätten. Nach einer
hitzigen Diskussion obsiegte die Kommissionsminderheit mit insgesamt 96 zu 86
Stimmen aus allen Lagern. Während GLP und Grüne beinahe einstimmig für Eintreten
votierten – unterstützt durch eine Grossmehrheit der SP-Fraktion und eine knappe
Mehrheit der CVP/EVP-Fraktion – stimmte je ungefähr 70% der FDP- und SVP-Fraktion
für Nichteintreten. Auch die BDP machte sich mit einer Ausnahme für Nichteintreten
stark. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2016
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2017 schrieb der Nationalrat eine parlamentarische Initiative
mit der Forderung nach einem Verbrennungsverbot von Lebensmittelabfällen, der die
zuständigen Kommissionen im Jahr 2015 grossmehrheitlich oder gar einstimmig Folge
gegeben hatten, ohne rechtliche Vorlage ab. Er tat dies auf Anraten einer
Kommissionsmehrheit, welche nun der Ansicht war, dass sich in der Zwischenzeit
bereits viel getan habe: So seien Sensibilisierungsmassnahmen beschlossen und weitere
Massnahmen zur Verminderung von Lebensmittelabfällen bereits getroffen worden
oder würden aktuell geplant. Eine linke Komissionsminderheit stellte sich gegen
Abschreiben des Anliegens. Zum einen gingen ihr die getroffenen Massnahmen noch zu
wenig weit und zum anderen wollte sie zuerst einen vom BAFU angekündigten Bericht
zu Food Waste abwarten, bevor das definitive Schicksal der parlamentarischen Initiative

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
MARLÈNE GERBER
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besiegelt werde. Im Nationalrat fand der Minderheitsantrag über die Fraktionen der SP,
GLP und Grünen hinaus auch mehrheitliche Zustimmung bei der BDP. Dazu kamen
vereinzelte Stimmen aus den drei bürgerlichen Stammfraktionen, was insgesamt aber
nicht über 82 Stimmen hinaus reichte. Auf der anderen Seite fanden sich 102
bürgerliche Vertreterinnen und Vertreter, die für Abschreibung des Anliegens
stimmten. 56

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Eine parlamentarische Initiative Maspoli (lega, TI) zur finanziellen Unterstützung des
Spitzensports in den Bereichen Fussball, Eishockey und Basketball wurde auf
einhelligen Antrag der Kommission, die wettbewerbsverzerrende Effekte befürchtete,
vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Nationalrat Fasel (csp, FR), das KVG sei
so zu ändern, dass die Durchführung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
einem einzigen gesamtschweizerischen Versicherer mit streng definiertem
Leistungsauftrag übergeben wird. Als Hauptargument für seinen Vorstoss führte Fasel
den fehlenden Wettbewerb unter den Anbietern der Grundversicherung ins Feld;
zudem hätte eine Einheitskasse eine stärkere Position in den Tarifverhandlungen mit
den Leistungserbringern. Der Rat lehnte die Initiative mit 91 zu 64 Stimmen ab. Die
Mehrheit begründete dies damit, dass dieser Vorschlag den regionalen Unterschieden
bei den Gesundheitskosten nur schwierig Rechnung tragen könnte; zudem würde der
mangelnde Konkurrenzdruck unter den Kassen letztlich zu einer Verstaatlichung der
medizinischen Versorgung führen. Eine SP-Minderheit argumentierte vergebens, eine
Einheitskasse würde mehr Transparenz für die Versicherten bringen und das Problem
des Risikoausgleichs gänzlich lösen. Mit einem Postulat (99.3009) seiner SGK bat der
Nationalrat die Landesregierung aber dennoch, einen vergleichenden Bericht über die
Durchführung der Krankenversicherung durch einen oder mehrere Versicherungsträger
in der EU sowie in Kanada und Neuseeland vorzulegen. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.1999
MARIANNE BENTELI
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